
„Wie werde ich ModellflugpilotIn (DrohnenpilotIn)“:
https://www.dronespace.at/open

Voraussetzungen für das Drohnen / Modellfliegen (über 250 Gramm) 
in der Kategorie Open:

1. Eine gültige Modellflug- / Drohnenversicherung 

2. Eine Registrierung bei der AustroControl als Modellflug- / 
DrohnenpilotbetreiberIn

3. Alle Fluggeräte müssen mit der AustroControl Registrierungsnummer 
versehen werden

4. Ein Kompetenznachweis = Drohnenführerschein (Onlineprüfung) 

4 einfache Schritte der Reihe nach:

1. Modellflugversicherung inkl. Mitgliedschaft beim AeroClub abschließen
https://aeroclub.at/uploads/images/site/796/content1_text30/OeAeC_MGD_011-i08_inkl-
versicherungen-MOD.pdf

Entweder als Einzelmitgliedschaft, oder als Vereinsmitgliedschaft (bei uns
in Ampass z.B. mit der Vereinsnummer 740140 IG-Modellflug Ampass)
Es gilt auch eine Modellflugversicherung bei einem anderen 
Versicherungsnehmer. Dann einfach die entsprechende Polizzennummer 
bei der AustroControl Registrierung angeben.
Der Versicherungsbeitrag / AeroClub Mitgliedschaft ist jährlich zu 
bezahlen.

2. Registrierung bei der AustroControl:
Auf der AustroControl Webseite ist ein BenutzerInnen Konto (mit 
Dronespace-App Nutzung) zu erstellen:
https://utm.dronespace.at/keycloak2/auth/realms/dms/login-actions/registration?
client_id=frontend&tab_id=Kk2Fm9-zHAQ

Dabei ist die Versicherungspolizzennummer an zu geben.
Die Registrierung ist EU-weit gültig und nach 3 Jahren zu verlängern.

3. Die Registrierungsnummer (wird dem Piloten nach Registrierung 
zugewiesen) ist auf jedem Fluggerät das mehr als 250g wiegt 
aufzubringen (einen geeigneten Platz dafür bestimmt man selbst). Das 
kann auch handschriftlich erfolgen - muß aber dauerhaft leserlich sein. 
Für jedes Flugmodell ist einmalig ein Erstflugprotokoll zu erstellen und 
mit zu führen (digital oder papierform)!

4. Die Erlangung des EU-Drohnen- / Modellflugführerscheines bei der 
AustroControl:



Mittels Onlintraining und Probeprüfung geht‘s zur Onlineprüfung. 
https://online-kurs.dronespace.at/

Die Prüfung kann mehrfach abgelegt und wiederholt werden bis es passt,
also alles kein Problem.
Der Kompetenznachweis gilt für 5 Jahre und muss dann verlängert 
werden!
Für die Ablegung des Drohnenführerscheins gilt ein Mindestalter von 16
Jahren. (Achtung: Für Betreiber:innen einer Drohne gilt ein Mindestalter 
von 18 Jahren). Alternativ kann der Flug unter direkter Aufsicht eines 
entsprechend qualifizierten Fernpiloten stattfinden. 

Damit bist Du EU-konform unterwegs. Da die EU-Drohnenverordnung in der 
gesamten EU gilt, solltest Du auch in anderen EU Ländern damit fliegen dürfen.
Leider werden die EU Vorgaben von den Ländern noch nicht einheitlich 
umgesetzt. Somit gibt es nach wie vor Regionale Unterschiede, also immer 
vorher informieren was in anderen Ländern gefordert wird!

Viel Spass beim Fliegen und immer eine sichere Landung wünscht:

Das Vorstandsteam der IG-MODELLFLUG AMPASS
Obmann: Roland Lunner
Obmann Stv.: Thomas Falbesoner
Kassier: Gerhard Fischer


